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2. Instanz
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3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts WÃ¼rzburg vom
31.05.2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der KlÃ¤ger auf Grund des Arbeitsunfalles
vom 05.10.1991 Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Verletztenrente hat.

Der am 1942 geborene KlÃ¤ger, der griechischer StaatsangehÃ¶riger ist und in
Griechenland wohnt, erlitt am 05.10.1991 einen Arbeitsunfall. Auf dem Weg von
seiner Arbeitsstelle nach Hause rutschte er an einer Bordsteinkante ab und
stÃ¼rzte auf das rechte Knie. Dabei zog er sich nach dem Gutachten des Chirurgen
Dr.T. vom 25.06.1993 eine Teilruptur des vorderen Kreuzbandes unter Erhaltung
der StabilitÃ¤t mit Einriss am Innenmeniskushinterhorn des rechten Kniegelenkes
zu. Als Vorerkrankung stellte der Gutachter eine Retropatellararthrose sowie
mediale Gonarthrose des rechten Kniegelenkes fest. Die Minderung der
ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) schÃ¤tzte er bis 02.01.1993 mit 20 vH ein.
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Mit Bescheid vom 16.02.1995 gewÃ¤hrte die Beklagte dem KlÃ¤ger auf Grund des
Arbeitsunfalles Verletztenrente nach einer MdE von 20 vH vom 16.12.1991 (Beginn
der ArbeitsfÃ¤higkeit) bis 31.12.1992. Als Folgen des Arbeitsunfalles erkannte sie
an: Belastungsbeschwerden und leichte Muskelminderung des rechten Beines,
Schwellneigung des rechten Kniegelenkes und entsprechende vorÃ¼bergehende
Gebrauchsminderung des rechten Beines nach Teilriss des vorderen Kreuzbandes
und zwei Mal trans-arthroskopisch behandelten Teilriss des Innenmeniskushorns
rechts. Nicht als Folgen des Arbeitsunfalles sah sie an: Beginnende
Varusgonarthrose rechts, Retropatellararthrose rechts bei angeborener
Kniescheibenfehlform Typ WIBERG III.

Am 21.12.1995 stellte der KlÃ¤ger einen Verschlimmerungsantrag, da er nach
seiner RÃ¼ckkehr nach Griechenland im September 1993 ab Juli 1995 oft im
Krankenhaus wegen der Schwellneigung des rechten Beines behandelt wurde.
Hierzu legte er Ã¤rztliche Atteste des Krankenhauses T. vom 13.07.1995 vor.

Die Beklagte veranlasste Ã¼ber den griechischen VersicherungstrÃ¤ger eine
Begutachtung in Griechenland. In dem Gutachten vom 20.06.1996 wurde auf
Schmerzen am rechten Kniegelenk hingewiesen. Eine Besserung sei nicht
eingetreten.

FÃ¼r die Beklagte fÃ¼hrte der Chirurg Dr.P. in seiner Stellungnahme vom
24.02.1997 die Beschwerden des KlÃ¤gers auf die unfallunabhÃ¤ngige Gonarthrose
rechts â�� mit schicksalhafter Progredienz â�� zurÃ¼ck.

Mit Bescheid vom 19.03.1997 lehnte die Beklagte einen Anspruch auf
Verletztenrente ab.

Im anschlieÃ�enden Widerspruchsverfahren legte der KlÃ¤ger Ã¤rztliche Atteste
des OrthopÃ¤den P. vom 20.06.1996 und des Krankenhauses T. vor.

Die Beklagte wies mit Bescheid vom 05.05.1998 den Widerspruch als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Sie verwies darauf, dass der Widerspruch vom 06.11.1997
verspÃ¤tet und damit nicht zulÃ¤ssig gewesen sei. Auch sachlich sei er nicht
begrÃ¼ndet unter BerÃ¼cksichtigung der Ã¤rztlichen Stellungnahme des Dr.P. vom
24.02.1997.

Gegen diese Bescheide hat der KlÃ¤ger Klage zum Sozialgericht (SG) WÃ¼rzburg
erhoben und beantragt, ihm auf Grund der GesundheitsstÃ¶rung im Bereich des
rechten Knies Verletztenrente nach einer MdE von 30 vH ab Januar 1993 zu
gewÃ¤hren. Er hat ein Privatgutachten des OrthopÃ¤den Dr.H. vom 29.05.1998
vorgelegt.

Nach Beiziehung der einschlÃ¤gigen RÃ¶ntgenaufnahmen hat der Chirurg Dr.T. (T.)
fÃ¼r die Beklagte ein Gutachten erstellt. In dem Gutachten vom 02.09.1999 hat er
die wesentliche Beschwerdesymptomatik auf die unfallunabhÃ¤ngige Gonarthrose
rechts, also eine unfallfremde Vorerkrankung, zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. Der heutige
Zustand des Kniegelenkes sei Folge einer schicksalhaften Progredienz. FÃ¼r die
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Unfallfolgen sei die MdE mit 10 vH einzuschÃ¤tzen.

Auf Veranlassung des KlÃ¤gers hat der OrthopÃ¤de Prof.Dr.P. (T.) am 30.06.2000
ein Gutachten nach Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) vorgelegt. Er hat
unfallbedingt einen Meniskusriss und eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes
beschrieben. Die jetzige Beschwerdesymptomatik mit Verschlimmerungstendenz sei
durch die anerkannten Unfallfolgen verursacht. Die MdE sei mit 30 vH
einzuschÃ¤tzen.

FÃ¼r die Beklagte hat Dr.P. am 29.01.2001 dargestellt, dass unfallunabhÃ¤ngig
eine schwere Synovitis sowie ausgeprÃ¤gte degenerative VerÃ¤nderungen in Form
einer zwei- bis drittgradigen Gonarthrose im Bereich des unfallverletzten rechten
Knies nachgewiesen seien. Die wiederkehrenden KniegelenksergÃ¼sse seien
ebenfalls unfallunabhÃ¤ngig. Die MdE sei mit unter 10 vH zu bewerten.

Mit Urteil vom 31.05.2001 hat das SG WÃ¼rzburg die Klage abgewiesen und sich
dabei vor allem auf das Gutachten des Chirurgen Dr.T. gestÃ¼tzt.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger Berufung eingelegt und vorgetragen, dass die bei ihm
festgestellten SchÃ¤den am rechten Knie auf den Arbeitsunfall vom 05.10.1991
zurÃ¼ckzufÃ¼hren seien.

Zur Vorbereitung der mÃ¼ndlichen Verhandlung hat der Senat die Rentenakte der
LVA Baden-WÃ¼rttemberg sowie die einschlÃ¤gigen RÃ¶ntgen- und CT-Aufnahmen
beigezogen. Der KlÃ¤ger hat mit Schreiben vom 21.03.2002 mitgeteilt, dass es ihm
ua auf Grund seines derzeitigen gesundheitlichen Zustandes (Prostata-Adeno-
Carcinom) eher unmÃ¶glich erscheine, sich innerhalb der nÃ¤chsten Zeit in
Deutschland untersuchen zu lassen. AnschlieÃ�end hat der Chirurg Dr.L. am
23.10.2002 ein Gutachten nach Aktenlage erstellt, in dem er als Folgen des Unfalles
einen operativen Teilverlust des Innenmeniskushinterhorns am rechten Kniegelenk
sowie eine sehr wahrscheinlich weitgehend stabil ausgeheilte Teilruptur des
vorderen Kreuzbandes angesehen hat. Diese Unfallfolgen hÃ¤tten an den
bestehenden fortgeschrittenen ArthroseverÃ¤nderungen allenfalls einen
verschwindend geringen Anteil. Die MdE sei mit unter 10 vH einzuschÃ¤tzen.

Der KlÃ¤ger hat ein Gutachten des OrthopÃ¤den Dr.M. (T.) vom 21.10.2002
Ã¼bersandt. In seiner weiteren Stellungnahme vom 11.12.2002 hat Dr.L. keinen
Grund fÃ¼r eine Ã�nderung oder ErgÃ¤nzung seines Gutachtens gesehen.

Der KlÃ¤ger beantragt (sinngemÃ¤Ã�), die Beklagte unter Aufhebung des Urteils
des SG WÃ¼rzburg vom 31.05.2001 sowie des Bescheides vom 19.03.1997 in der
Fassung des Widerspruchsbescheides vom 05.05.1998 zu verurteilen,
Verletztenrente nach einer MdE von 30 vH ab Januar 1993 zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des SG
WÃ¼rzburg vom 31.05.2001 zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird ergÃ¤nzend auf den Inhalt der beigezogenen Akte

                               3 / 6

https://dejure.org/gesetze/SGG/109.html


 

der Beklagten sowie der Gerichtsakten erster und zweiter Instanz Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig, aber
nicht begrÃ¼ndet.

Das SG hat die Klage im Ergebnis zu Recht abgewiesen, denn der KlÃ¤ger hat
keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Verletztenrente ab Januar 1993 (Â§Â§ 539
Abs 1 Nr 1, 548 Abs 1 Satz 1, 581 Abs 1 Nr 2 Reichsversicherungsordnung [RVO]).

Anzuwenden sind im vorliegenden Fall noch die Vorschriften der RVO, da sich das
zu beurteilende Ereignis vor dem 01.01.1997 ereignet hat (Art 36 des
Unfallversicherungs-Einordnungsgesetzes, Â§ 212 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch
-SGB VII-).

Es kann dahingestellt bleiben, ob der KlÃ¤ger den Widerspruch gegen den Bescheid
vom 19.03.1997 fristgemÃ¤Ã� eingelegt hat. Entscheidend ist, dass die Beklagte
mit Widerspruchsbescheid vom 05.05.1998 â�� entsprechend ihrem Ermessen â��
auch sachlich entschieden hat. Eine etwaige Fristverletzung ist dadurch geheilt
worden (Meyer-Ladewig, SGG, 7.Aufl, Â§ 84 RdNr 7).

Ein Anspruch auf Verletztenrente setzt nach Â§ 581 Abs 1 Nr 2 RVO voraus, dass die
ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers infolge des Arbeitsunfalles um wenigstens 20 vH
gemindert ist. Voraussetzung dafÃ¼r, dass eine GesundheitsstÃ¶rung als Folge
eines Arbeitsunfalles anerkannt werden kann, ist also, dass zwischen der
unfallbringenden versicherten TÃ¤tigkeit und dem Unfall sowie dem Unfall und der
GesundheitsstÃ¶rung ein ursÃ¤chlicher Zusammenhang besteht. Ein ursÃ¤chlicher
Zusammenhang liegt nach dem in der gesetzlichen Unfallversicherung geltenden
KausalitÃ¤tsbegriff nur dann vor, wenn das Unfallereignis mit Wahrscheinlichkeit
wesentlich die Entstehung oder Verschlimmerung eines Gesundheitsschadens
bewirkt hat (BSGE 1, 72, 76; 12, 242, 245; 38, 127, 129; Bereiter-
Hahn/Schieke/Mehrtens, Ges.Unfallvers, 4.Aufl, Anm 3, 3.4 zu Â§ 548 RVO).

Diese Voraussetzungen sind im Hinblick auf die vom KlÃ¤ger geltend gemachten
GesundheitsstÃ¶rungen fÃ¼r die Zeit nach dem 31.12.1992 nicht erfÃ¼llt. Auf
Grund der AusfÃ¼hrungen der SachverstÃ¤ndigen Dr.T. (Gutachten vom
02.09.1999) und Dr.L. (Gutachten vom 23.10.2002) steht zur Ã�berzeugung des
Senats fest, dass die ErwerbfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers durch die Folgen des
Arbeitsunfalles vom 05.10.1991 nicht im rentenberechtigenden Grade Ã¼ber den
31.12.1992 hinaus gemindert ist. Aus der Gesamtschau aller Gutachten lÃ¤sst sich
eine MdE von 20 vH nicht begrÃ¼nden.

Auf Grund des Arbeitsunfalles vom 05.10.1991 hat der KlÃ¤ger einen operativen
Teilverlust des Innenmeniskushinterhorns am rechten Kniegelenk sowie eine
weitgehend stabil ausgeheilte Teilruptur des vorderen Kreuzbandes erlitten. Der
Einriss des Innenmeniskushinterhorns stellt sich dabei als verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig klein
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dar, bei der Teilruptur des vorderen Kreuzbandes ist der Synovialschlauch erhalten
geblieben. Insgesamt kann man daher am rechten Kniegelenk von einem festen und
stabilen Bandapparat ausgehen.

Die beim KlÃ¤ger zweifellos bestehende fortgeschrittene Arthrose des rechten
Kniegelenkes lÃ¤sst sich dagegen nicht ursÃ¤chlich auf das versicherte
Unfallereignis zurÃ¼ckfÃ¼hren. Bereits zum Zeitpunkt des Arbeitsunfalles lagen
nicht unerhebliche VerschleiÃ�schÃ¤den an den knorpeligen GelenkflÃ¤chen der
KniescheibenrÃ¼ckseite, der Kniescheibengleitbahn und des medialen
Gelenkkompartiments vor. Dies ergibt sich ohne weiteres aus der Auswertung der
RÃ¶ntgenaufnahmen. Die fortgeschrittenen VerschleiÃ�verÃ¤nderungen sind auf
anlagebedingte GelenkflÃ¤cheninkogruenzen auf Grund der ausgeprÃ¤gten
Kniescheibenfehlform zurÃ¼ckzufÃ¼hren, im medialen Kompartiment auf die
Beinachsenfehlstatik und das Ã�bergewicht des KlÃ¤gers. Der Fortschritt der
Arthrose zwischen Oktober 1991 bis Juni 2000 lÃ¤sst sich durch die vorliegenden
RÃ¶ntgenaufnahmen dokumentieren. Es ergibt sich eine ganz allmÃ¤hliche,
kontinuierliche, im Vergleich zu den bereits zum Unfallzeitpunkt bestehenden nicht
unerheblichen VerÃ¤nderungen aber keineswegs dramatische
Befundverschlechterung. Zu berÃ¼cksichtigen ist auch, dass die ersten
verfÃ¼gbaren Aufnahmen des linken Kniegelenkes vom Mai 1998 an diesem
unverletzten Gelenk einen VerschleiÃ�zustand zeigen, der deutlich Ã¼ber das
AusmaÃ� hinausgeht, wie er am unfallverletzten Kniegelenk 1991 bestanden hatte.
Daraus ist der Umkehrschluss zu ziehen, dass zum Unfallzeitpunkt sowohl am
rechten als auch am linken Kniegelenk, allerdings rechts etwas ausgeprÃ¤gter,
Ã¤hnliche VerschleiÃ�verÃ¤nderungen bestanden haben mussten (insbesondere
besteht am linken Knie auch eine anlagebedingte Kniescheibenfehlform und eine O-
Bein-Fehlstatik). Auch am linken Kniegelenk ist im Zeitraum 1998 bis 2000 ein
Fortschreiten der ArthroseverÃ¤nderungen in etwa gleichem AusmaÃ� wie am
unfallverletzten Kniegelenk zu verzeichnen. Dies bedeutet, dass die
ArthroseverÃ¤nderungen an beiden Kniegelenken in annÃ¤hernd gleicher Weise
und Geschwindigkeit abliefen. Eine messbare Beeinflussung dieses schicksalhaften
Prozesses am rechten Kniegelenk durch das Unfallereignis kann nicht mit der
erforderlichen Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, wie Dr.L. zu Recht ausfÃ¼hrt.

Nach den in der gesetzlichen Unfallversicherung anerkannten
Begutachtungskriterien kann daher in Ã�bereinstimmung mit den Gutachtern Dr.T.
und Dr.L. eine rentengewÃ¤hrende MdE nicht angenommen werden. Die MdE ist auf
unter 10 vH einzuschÃ¤tzen, da beim KlÃ¤ger unfallbedingt nur unwesentliche
FunktionseinschrÃ¤nkungen vorliegen.

Nicht folgen kann der Senat den AusfÃ¼hrungen des Prof. Dr.P â�¦ Er interpretiert
die angefertigten Kernspin-Aufnahmen nur teilweise korrekt. Zudem schÃ¤tzt er die
rezidivierenden Ergussbildungen am rechten Knie falsch ein. Sie sind nÃ¤mlich
Folge des entsprechend seiner degenerativen Natur schicksalhaft fortschreitenden
GelenkflÃ¤chenverschleiÃ�es. Auch ist das von ihm am rechten Knie beschriebene
positive Schubladenzeichen bei intakten SeitenbÃ¤ndern unzutreffend. FÃ¼r das
linke Kniegelenk hat er insoweit keine Untersuchung vorgenommen. Zudem
verharmlost er die anlagebedingten GelenkflÃ¤cheninkongruenzen auf Grund der
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ausgeprÃ¤gten Kniescheibenfehlform. Hier liegt keine leichte Normvariante vor,
sondern vor allem kernspintomographisch kommt eine massive Lateralisation der
Patella zur Darstellung. In dem Gutachten des Dr.M. vom 21.10.2002 wird zwar der
typische Befund einer fortgeschrittenen Kniegelenksarthrose rechts beschrieben. In
seinem Gutachten fehlen aber irgendwelche differenzialdiagnostische
Ã�berlegungen oder eine BegrÃ¼ndung, weshalb die VerÃ¤nderung kausal auf das
streitgegenstÃ¤ndliche Unfallereignis zurÃ¼ckgehen soll. Er wiederholt die falsche
Diagnose einer Ruptur des vorderen Kreuzbandes rechts, die anhand der Kernspin-
Aufnahmen vom 06.06.2000 nicht zutrifft.

Damit hat der KlÃ¤ger keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Verletztenrente ab
Januar 1993, da eine rentengewÃ¤hrende MdE von mindestens 20 vH nicht vorliegt.
Das Urteil des SG WÃ¼rzburg ist somit nicht zu beanstanden. Die Berufung des
KlÃ¤gers muss erfolglos bleiben.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 18.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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